
HALLESCHE Krankenversicherung 
auf Gegenseitigkeit  

MG 103 - 07.04 
Seite 1 von 2 

 

Zusatzbedingungen für die Gruppenversicherung - Inland  
 

Fassung August 2004 
 
Diese Zusatzbedingungen ergänzen oder ändern für Versicherungsverhältnisse im Rahmen eines Gruppenversicherungsver-
trages die jeweils gültigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Einzelversicherung. 
 
§ 1 Versicherungsfähigkeit, Versicherungsnehmer, 
Versicherte Personen  
1 Versicherungsfähig sind alle Personen, die nach dem 
jeweiligen Gruppenversicherungsvertrag versicherbar sind 
und die sonstigen Tarif- und Aufnahmevoraussetzungen er-
füllen. 
 
2 Versicherungsnehmer ist die Gruppenspitze als der Ver-
tragspartner des Versicherers. 
 
3 Hauptversicherte sind die nach den Vereinbarungen des 
Gruppenversicherungsvertrages bestimmten Personen, so-
weit sie dem Versicherer gemeldet sind. 
 
4 Mitversicherte Personen sind die Ehegatten/Lebensge-
fährten, Kinder und sonstige nach dem Gruppenversiche-
rungsvertrag mitversicherbaren Personen, soweit sie zum 
Versicherungsschutz angemeldet sind. 
 
5 Sofern und soweit die Gruppenspitze als Versicherungs-
nehmer die ihr zustehenden Rechte und Pflichten aus dem 
Versicherungsverhältnis auf den Hauptversicherten übertra-
gen hat, und diese vom Hauptversicherten übernommen 
wurden, gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden 
Regelungen gleichermaßen für den Hauptversicherten. 
 
§ 2 Beteiligung am Gruppenversicherungsve rtrag, 
Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes 
1 Die Teilnahme am Gruppenversicherungsvertrag ist auf 
dem Formblatt (Anmeldung) des Versicherers zu erklären; 
die gestellten Fragen sind für alle zu versichernden Personen 
vollständig zu beantworten. 
 
2 Der Versicherer verpflichtet sich, keine ordnungsgemäße 
Anmeldung zum Gruppenversicherungsvertrag zurückzu-
weisen. 
 
3 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zugang der An-
meldung beim Versicherer, jedoch nicht vor dem in der An-
meldung genannten Zeitpunkt, nicht vor Ablauf eventueller 
Wartezeiten und nicht vor Beginn des dem Versicherungs-
verhältnis zugrunde liegenden Gruppenversicherungsvertra-
ges. 
 
4 Der in der Anmeldung genannte Zeitpunkt (Versicherungs-
beginn) darf nicht mehr als 6 Monate, vom Datum der An-
meldung an gerechnet, in der Zukunft liegen. 
 
5 Für Versicherungsfälle, die vor Zugang der Anmeldung 
beim Versicherer eingetreten sind, und für Versicherungs-
fälle, die auf ein erhöhtes Risiko (z.B. Vorerkrankungen, 
Beruf, Sport) zurückzuführen sind, wird ab Beginn des Ver-

sicherungsschutzes nur dann geleistet, wenn sie dem Versi-
cherer mit einer Gesundheitserklärung (s. Abs. 6) ordnungs-
gemäß angezeigt worden sind, und der Versicherer für sie 
keinen Ausschluß vom Versicherungsschutz in der Versi-
cherungsbestätigung erklärt oder erklärt hat. 
 
6 Versicherungsschutz für die ausgeschlossenen Versiche-
rungsfälle wird durch die Abgabe einer Gesundheitserklä-
rung beantragt. Für deren Mitversicherung können Beson-
dere Bedingungen (z.B. Risikozuschläge, Leistungshöchst-
beträge) vereinbart werden.  
 
7 Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der 
Versicherungsbestätigung, späteren schriftlichen Vereinba-
rungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ein-
schließlich Tarif, diesen Zusatzbedingungen, dem Gruppen-
versicherungsvertrag sowie den gesetzlichen Vorschriften. 
 
8 Der Versicherer stellt für jeden Hauptversicherten einen 
Versicherungsschein als Versicherungsbestätigung aus. 
 
9 Die Leistungseinschränkung für Verwandtenbehandlungen 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Krank-
heitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (§ 5 
Abs. 1 g) gilt auch für die speziellen Gruppenversiche-
rungstarife GAZ/Gruppe, HIT/Gruppe, KKHB/Gruppe und 
DETE/Gruppe. 
 
§ 3 Wartezeiten 
Es entfallen die in Teil I und Teil II der Allgemeine Versi-
cherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Kran-
kenhaustagegeldversicherung und Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung ge-
nannten allgemeinen und besonderen Wartezeiten ersatzlos, 
soweit die jeweiligen Tarife nichts Gegenteiliges vorsehen. 
 
§ 4 Beendigungsgründe des Versicherungsverhältnisses 
im Gruppenversicherungsvertrag 
1 Das Versicherungsverhältnis endet – ohne dass es einer 
weiteren Erklärung bedarf – mit der Beendigung des 
Gruppenversicherungsvertrages.  
 
2 Das Versicherungsverhältnis endet hinsichtlich der 
betroffenen versicherten Personen darüber hinaus mit  
a) dem Tod;   
 
b) dem Ausscheiden aus dem versicherbaren Personenkreis; 
 
c) dem Wegzug aus dem Tätigkeitsgebiet des Versicherers, 
es sei denn, daß eine anderweitige Vereinbarung getroffen 
wird; 
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d) der Abmeldung aus dem Gruppenversicherungsvertrag 
zum Zweck der Weiterversicherung in der Einzelver-
sicherung nach Tarifen, die dem Gruppenversiche-
rungsvertrag nicht zugrunde liegen (z.B.: im Standardtarif). 
 
Betreffen die Beendigungsgründe den Hauptversicherten, so 
endet das Versicherungsverhältnis auch für die mitver-
sicherten Personen.  
 
§ 5 Weiterversicherung  
1 Endet die Versicherung einzelner mitversicherter 
Personen, so haben diese das Recht, das Versicherungs-
verhältnis unter Benennung des künftigen Hauptversicherten 
im Gruppenversicherungsvertrag in unmittelbarem An-
schluss fortzusetzen, sofern dort weiterhin die Versiche-
rungsfähigkeit gegeben ist. Die Erklärung ist innerhalb 
zweier Monate nach der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses abzugeben.  
 
2 Endet die Versicherung einzelner versicherter Personen, so 
haben sie das Recht, die Versicherung – sofern die tarifli-
chen Voraussetzungen dazu gegeben sind – nach den 
gültigen gleichartigen Tarifen des Versicherers in unmittel-
barem Anschluss fortzusetzen, wenn die Fortsetzung der 
Versicherung innerhalb zweier Monate nach dem Aus-
scheiden aus dem Gruppenversicherungsvertrag bei dem 
Versicherer beantragt wird. Ausgenommen von der Weiter-
versicherung nach Satz 1 sind Personen, die das Ende der 
Versicherung gemäß § 13 (bzw. bei Tarif URZ nach § 2 Nr. 
2) der jeweils gültigen Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen selbst bewirkt haben oder bei denen das Versiche-
rungsverhältnis außerordentlich wegen Obliegenheits-
verletzungen oder mangels Beitragszahlung beendet wurde.  
 
3 Bei der Weiterversicherung wird die Zeit, während der die 
versicherte Person im Rahmen dieses Gruppenversiche-
rungsvertrages ununterbrochen versichert war, auf etwaige 
Wartezeiten oder Fristen angerechnet. Die erworbenen 
Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen 
Berechnungsgrundlagen gebildete Rückstellung für das mit 
dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis 
(Alterungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser 
Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit der neue 
Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann 
insoweit ein Risikozuschlag verlangt oder ein Leistungs-
ausschluß erklärt werden. 
 
4 Wurde für die Dauer des Versicherungsschutzes im 
Gruppenversicherungsvertrag auf Besondere Bedingungen 
(z.B. Risikozuschlag, Leistungsausschluss, Verzicht auf 
Zahnstaffel, Leistungseinschränkung) verzichtet, so werden 
diese mit der Weiterversicherung wirksam. 
 
5 Für die Weiterversicherung nach dem Standardtarif gelten 
die jeweiligen Ausführungen der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen zum Wechseln in den Standardtarif. 


